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Umweltpolitische Steuerungsinstrumente 

Planungsrechtliche 

Instrumente 
• Raumordnung, Regionalplanung 

• Bauleitplanung 

• Genehmigungsverfahren, UVP 

Ordnungspolitische 

Instrumente 
• Verbote, Gebote 

• Normen, Auflagen 

• Kontrollen, Sanktionen 

Ökonomische Instrumente 
• Anreizfinanzierung 

• Ausgleichszahlungen 

• Gebühren, Steuern, Lizenzen 

Informelle/Suasorische 

Instrumente 
• Beratung, Bildung 

• Aufklärung, Information 

• Selbstverpflichtung, Kooperation 

Anreiz-Motivation Verpflichtungs-Motivation 
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Grundlagen Beratungskonzept 

Rahmenvereinbarung über die Grundsätze zur Umsetzung 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW (28.04.2008) 

Die ordnungsgemäße Landwirtschaft stellt die Grundlage 
einer flächendeckenden, natur- und gewässerschonenden 
Bodennutzung dar und entspricht im Sinne von Anhang VI 
der WRRL den grundlegenden Maßnahmen zur 
Zielerreichung der WRRL. 
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Grundlagen Beratungskonzept 

Soweit über die Grundsätze der ordnungsgemäßen Landbe-
wirtschaftung hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wasserqualität erforderlich sind, werden diese auf kooperativer 
Basis so entwickelt,  dass Nachteile für den Bewirtschafter 
vermieden werden.   
 
Hierzu werden u.a. Beratungskonzepte erarbeitet und Beratung 
durchgeführt.  
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Grundlagen Beratungskonzept 

 
Ordnungs-/Fachrecht    =   Grundlegende Maßnahme WRRL 
       =   Definition „Gute fachliche Praxis“ (GfP)   
       =   Mindeststandard                            
 
Beratungskonzept     =   Ergänzende Maßnahme WRRL 
       =   Absicherung GfP   
       =   Weiterentwicklung GfP („GfP-PLUS“) 
       =   Maßnahmenentwicklung 
       =   Maßnahmenumsetzung       
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Beratungsziele 

Die landwirtschaftliche Beratung im Sinne der WRRL ist 
erfolgreich, wenn … 

 
• die Ziele der WRRL fristgerecht  und flächendeckend erreicht 

werden.  (?) 
 
• die „Zwischenziele“ zeitnah erreicht werden (Bewusstseins-

wandel, Maßnahmenumsetzung, Trendumkehr). 
 

• die zur Zielerreichung notwendigen Verhaltensveränderungen 
und Anpassungen initiiert und nachhaltig in der landwirt-
schaftlichen/gartenbaulichen Praxis verankert werden. 

 
• die landwirtschaftliche Produktion und die betriebliche 

Entwicklung ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig 
verbessert wird (ganzheitlicher Ansatz). 
 

• die Beratung langfristig überflüssig wird. 
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Möglichkeiten der Beratung 

Die landwirtschaftliche Beratung kann … 
 
• Verhaltensveränderungen durch Überzeugung und 

Bewusstseinswandel initiieren und nachhaltig etablieren. 
 

• regional-, nutzungs- und betriebsspezifische Lösungs-
strategien mit hohem Differenzierungsgrad erarbeiten und 
umsetzen. 

 
• Anbaustrategien mit positiver Ausstrahlungs- und Beispiels-

wirkung in die Praxis transferieren und verankern. 
 

• praxisgerechte und akzeptierte Lösungsstrategien durch 
Nutzung und Einbindung des „Vor-Ort-Wissens“ entwickeln. 
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Grenzen der Beratung 

Die landwirtschaftliche Beratung greift nicht, wenn … 
 
• praktikable und umsetzbare Handlungsalternativen fehlen. 
 
• die möglichen Handlungsalternativen mit deutlichen 

Mehrkosten  verbunden und die praktizierten Verfahren 
ökonomisch deutlich vorzüglicher sind. 
 

• die Handlungsalternativen wenig erprobt und mit einem 
hohen Anbau- und/oder Vermarktungsrisiko verknüpft sind. 
 

• die landwirtschaftlichen Betriebe keine Zukunftsperspektive 
und/oder keine ausreichende Finanzkraft besitzen. 

 
• kein Problembewusstsein vorhanden ist (Beratungsresistenz). 
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Das  WRRL Beratungskonzept  wurde 2012 durch das 

IWW (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser) und das     
RISP (Rhein-Ruhr Institut für Sozialforschung und Politikberatung) 

 überprüft und evaluiert. 
 

Zusammenfassende Bewertung:  

„Die WRRL-Gewässerschutzberatung hat sich grundsätzlich im 
positiven Sinne bewährt. Die Beratungsdienstleistungen werden 
professionell erbracht. Eine Weiterführung der land-
wirtschaftlichen WRRL-Beratung durch die Landwirtschafts-
kammer NRW wird empfohlen.“ 

Evaluierung Beratungskonzept NRW 

Stefan Dunajtschik, Landwirtschaftskammer NRW, FB 61 
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Möglichkeiten der Beratung 

Damit die Beratung zukünftig noch effizienter und 
erfolgreicher umgesetzt werden kann, benötigt sie … 
 
• Kontinuität, Verlässlichkeit und Angebotssicherheit (Erhalt 

der Vertrauensbasis). 
 
• Einrichtung und Betreuung von Modell-/Beispielsbetriebe. 

 
• Effizienzkontrolle und Transparenz. 

 
• Maßnahmenförderung  und Anreize (z.B. Güllelagerraum, 

Gülleaufbereitung, Nährstoffexport, innovative Dünge- und 
PSM-Technik, Fruchtfolge- und Bodenbearbeitungssysteme). 
 

• „Schlankes“ Ordnungsrecht (transparent, nachvollziehbar, 
vollziehbar, kontroll- und sanktionsfähig). 
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Vielen Dank  

für Ihr Interesse! 

Markt, 
Vermarktung 

Ordnungsrecht, 
Fachrecht 

Ökonomie, 
Einkommen 

Wasserschutz, 
Ressourcenschutz 

Ende 



Beratungsvolumen 

650.000 ha LN 

270.000 ha LN 

     23.000 Bewirtschafter 

     11.000 Bewirtschafter 

     1.500 Bewirtschafter 40.000 ha LN 

Die Inanspruchnahme des Beratungsangebotes ist für die 

teilnehmenden Betriebe kostenfrei und freiwillig. 


